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Kill evangelGelier Geistlicher fand an Deinem Sarge Worte von einer
Schönheit, wie sie vielleicht noch nie am Ende einer Freundschaft
ausgesprochen wurden, zart andeutend nur, alter so, ilass sie alle, die es

anging, s erstanden. Worte persönlichster Art, echten, reinen Menschentums.

wie sie auf Grund ganz weniger Andeutungen und Fragen eben nur
einer aussprechen kann, der ein grosser Menschenkenner ist und als
gereifte Persönlichkeit turmhoch iiher allen Gesetzen und Auffassungen
einer überheblichen Menschheit steht.

So ruh' Dich denn aus. Du mein bester Freund und Kamerad. Die
Allmacht, die mit andern Masstäben luisst, als es menschliche Richter
tun. verzeihe Dir Deinen Schritt und lasse Dich den Frieden finden,
den Du so heiss ersehntest.

Will, flprliii.

Die Homosexualität und ihre Bestrafung
\ ou Dr. Uudolf Klimmer

heilender \r/t der Poliklinik Dresden-Eohlan.

(SoHluss.)

\K lel/te allgemein niediziuiselie Betrachtung sei mit wenigen Worten auf die

Behandlung der Homosexualität eingegangen. Soweit Homosexualität auf einer angeborenen
weeliseh->fMiellen \ eranlagung beruht, also eine biologische Erscheinung ist. kann keine

Heilung in Frage kommen. Die Behandhingsversiiehe dureh Entmannung, evtl. mit Ein-

pl burning normaler Keimdrüsen, sind missglüekt. Vor der von den Nationalsozialisten

propagierten Entmannung ist sogar zu warnen, weil häufig naeli dieser Operation
körperlich-seelische Störungen auftreten und weil dadurch niemals eine Triebumkehr.
sondern höchstens eine Abnahme der Triebstärke eintritt. Demgegenüber behaupten
die Tiefen ps)> ein» logen, gewisse Fülle von seelisch bedingter, erworbener ITomo-

s» \ ii a I i t a t heilen zu können. \bcr überzeugende Erfolge haben auch sie nicht änfzu-

w eisen.
"Nach diesen medizinischen Betrachtungen ist auf die Frage der Strafwürdigkeit
homosexueller 11 and hingen einzugehen. Hier/u ist zunächst festzustellen:

1. Es gihl Menschen, deren beschiel htstrieb auf das gleiche Geschlecht gerichtet ist.

2. Diese Personen sind an der Entstehung ihrer Triebahweiehung schuldlos.

.'E Für diese Menschen ist der gleichgeschlechtliche Verkehr nicht widernatürlich,
sondern natürlich und < beiiso notwendig wie der heterosexuelle Verkehr für die
Heterosexuellen.

Die sexuellen Handlungen zwischen Männern unterscheiden sich nicht von denen,
die zwischen Mann und Frau odi r im weih-weiblichen Verkehr vorgenommen
werden und dann straflos sind. Somit ist es völlig willkürlich, wenn der Gesetzgeber

von allen sexuellen Handlungen nur die zwischen Männern herausgreift und
diese bestraf t.

Die Beslralung iiiil/t nichts: weder heilt sie die Homosexuellen, noch schreckt
sie diese von der Begehung der Tat ah. weil es sich um einen Naturtrieb handelt.
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der durch Strafandrohung nicht unlerbunilcn werden kann. Dies lehrt die (Juans*

rottbarkeit der Homosexualität trotz Feuertod im Mittelalter und Vernichtung
der Homosexuellen im KZ in der nazistischen Zeit.

Obwohl schon aus diesen Gründen die Bestrafung Homosexueller abzulehnen ist.

sei noch die Frage erörtert, ob überhaupt ärztlicherseits Gründe für eine Bestrafung
anzuführen sind. Der Gesetzgeher gibt hierfür keine stichhaltigen Gründe an. In den

Motiven werden angeführt: Gesundes Fmplinden de» Volkes und Fntartung. sowie

Verfall seiner Kräfte.
Was gesundes Volksempfinden ist. entscheidet sich nach gesellschaftlichen

Gesichtspunkten. Gesundes Volksempfinden bedeutet heim Gesetzgeber selbst, d.h. das

F.mpfinden der herrsehenden Klasse während der wilhelminischen Zeit. Fin wirkliches
gesundes Volksempfinden gibt es im Klassenstaat nicht.

Von «Fntartung des Volkes^ kann keine Rede sein, weil es. wie oben dargelegt
wurde, eine Verführung zur Homosexualität nicht gibt.

Was die bevölkerungspolitischen Gründe anbelangt, die insbesondere von den Nazis

zur Begründung ihrer Verschärfung des § 1 To ins Feld geführt wurden, so sei zuerst
darauf hingewiesen, dass z.B. in Italien die Bevölkerungsziffer ständig und in Japan
geradezu iawinenhaft angewachsen ist. obgleich homosexueller Verkehr dort sehr

verbreitet und straflos ist.
Vom bevölkerungspolitischen Standpunkt aus ist es alter geradezu falsch.

Homosexuelle durch juristischen und sozialen Druck zur Fhc zu drängen. Der Staat kann
kein Interesse an diesen Ehesehliessungen haben. Finmal werden gesunde, gebär*
fähi ge Frauen dadurch häufig zur rnfniehlbarheit verurteilt, und zum anderen tragen
Kinder aus soleheu Fhen — wenn es einmal zu Kindern kommt -- allzuoft Zeichen

körperlicher oder geistiger Belastung. Demgegenüber ist die Fiebe zwischen zwei
Homosexuellen vom eugenisehen Standpunkt als ungefährlich anzusehen, weil keine
Nachkommen erzeugt werden, die Homosexuellen sieh also gewissennassen seihst

ausmerzen.
Schon Forel wandte sieh gegen die Fhen Homosexueller und nannte es geradezu

verbrecherisch, sie wissentlieh zu fördern. Diese Fhen sind meist unglücklich und
oft nur von kurzer Dauer. Der Homosexuelle kann nie den aiidersgesehleehtliehen
Partner lieben. Fnlwedev betrügt er ihn tatsächlich oder, falls er ausnahmsweise zu
heterosexuellem Verkehr fähig ist. zumindest in Gedanken. Beities ist eine starke und
unmoralische Zumutung für die Frau. Auf diese Weise ist dem Frauenübersehuss und
dem heutigen Männermangel nicht abzuhelfen.

Der Einwand des Kräfteverfalls ist ebenfalls zurückzuweisen. Körperliehe Unliiehtig-
keit ist keine Folge der Homosexualität. Allerdings eignen sich die passiv-weiblichen
Homosexuellen infolge Weichheit ihres Charakters nicht gut zum aktiven Auftreten.
Diese Weichheit ist aber nicht die Folge ihrer TriehahWeichling, sondern sie ist ihnen
mit angeboren. Demgegenüber rühmt man die akliv-männlirheri Homosexuellen wegen
ihres grossen Mutes, ihrer Tüchtigkeit und Kameradschaftlichkeit. Hier sei nur au
Fpaminondas und seine «heilige Schur» der Tliehaner erinnert.

Schon 1869 nahm das höchste ärztliche Kollegium des preussisehen Staates, dem

Persönlichkeiten wie Virehow angehörten, gegen die Bestrafung des mann-männlielieu
Verkehrs Stellung. Vor dem ersten Weltkrieg unterschrieben 5000 deutsehe Aerzte.

unter ihnen viele Kapazitäten, eine Eingabe zur Streichung des § 175. Als im Jahre
1929 eine Bundfrage an die Direktoren von Gniversitätsnervenkliniken und Instituteil
für gerichtliche Medizin wegen Aufhebung des § 175 gerichtet wurde, stimmten fast
alle der Streichung zu. Kahl sehrieb hierüber: «Für mich selbst ist das Ergebnis in

gewissem Sinne eine Entlastung von schwerer Verantwortlichkeit».
(Schluss (ruf Seite 26)
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Die Homosexualität und ifue Hestt tifuug

Jm»i die Streu hung des 17) -piicht auch. das» ei dei Biulherd des höchst ge-
talu Ik hen Frpresscr turns und der verabsc heuungswurdigen homosexuellen Piostitution
ist Weil ei zu viel schhmmeien I is< heinungen geiulirt hat als dem vom Gesetze

gemissbilhglen Tatbestand seihst musste schon dies allem seine Aufhebung lu

dingen
Durch eine Stiere hung des ^ 177 weiden ngendwehhe gesundheitliche Schädigungen

des Fin/clnen odei des Volkes nicht eintieten line llOjahnge Stiallosigkeit m

Tiankieich eine BOjahrige in I Isass-Lothringc 11 eine 76 jahrige in Ba>ern eine W

jahrige in Wuittembeig und eine 26jahnge in Hannover und ßi aunsc hweig haben 7u

kemeilei Schaden geluhrt Vuch in antleien Landein hat die Vufhebung clei Stiai
hestimmungen keine /unahnie des gleichgeschlechtlichen Verkehis /nr Folg« gehabt

I rot/ \ufhebung des ^ 177 StGB sind die Homosexuellen natuilich der gleichen
Beschrankung wie die Heterosexuellen /u unteiweilen Hierlui soigt dei ^ 177a Is
cmpliehlt sich jedoch aus medi/inisc he n Giuiidep diesen wie folgt / u leformieieu

\bsat/ 1 Nötigung /in Notzucht Sh ist genau so zu bestiafen wie gegcnuhei

einer Fi au

\bsa 1/ 2 Missbi auc h t nies w n tsc lial the hen Vhhangigkcr tsv ei haltnisses W ai um
den Ylann schut/en, wenn die Fiau nicht geschut/t wild' Dei Mann ist nicht schwache«

und nicht widerstandsunfähige! als die Flau Hin/u kommt noch class die Veiletzung
dei Lese hleehtsehie dei Frau in mancherlei Hinsicht von viel schwererer Bedeutung
als fur den Mann ist \uch hier ist giere hmassige Behandlung von Mann und 1 lau
zu foidein

Absatz 7 Verfuhrung Jugendlicher unter 21 Jahien Nach den Lihebnngcn Kinsevs

fur Deutsehland fehlt es leider an den entspiechenden Erhebungen — ist das sexuelle
\ erhalten dei männlichen Jugend fast ausnahmslos im \lter von 16 Tahien beicrts
festgelegt, keinerlei Lmstande vermogfcri es in spateren Jahren abgesehen von ganz
seltenen \usnahmen. zu andern Der deutsche Tietenpsyc hologe Sc hultz-Henc ke meint
dass man von Verführung im eigentlichen Sinne des Wortes nui bei jugendlichen
Menschen etwa unter M Fahren spieehcn könne wählend dei gerade gewachsene 1 >

jahnge schon nicht mein zu vcrfuhien sei

Fs besteht also ar/tlic herseits kein Oiund im $ 177a Schut/altcr Umfang des ->tiaf-
haren Tatbestandes und Hohe des Stiafmasses über die entspiechenden Bestimmungen
des 182 StGB (Schutz der Madchen vor A erfuhrung) hinaus auszuweiten

Absatz 4 Homosexuelle Piostitution Diese ist medizinisch nicht anders als che

vom Oeset/gebei eilaubtc weibliche Prostitution zu weiten Die Lisaehe ist hier wie
dort in der sexuellen und wirtschaftlichen Not zu suchen Durch den ^177 win! die
sexuelle Not der Homosexuellen unnötigerweise vcrschaift Durch tine St i e ic hung de-
^ 177 wnd die homosexuelle Pi osti tu hon veimutlieh wesentlich zui uc kgedrangt weiden

Vis allein stiafwuidige, cpialif lzur te Falle sind vom ai/thchen Standpunkt .ms

somit nur die Nötigung zum gleichgeschlechtlichen Veikehi und die Verfuluung von

jugendlichen bis zum 16 I ebensjahr anzuerkennen

Die Strafwuidigkeit diesei cjualih/ierten 1 alle ist nicht aus dei homosexuellen Alt
diesei Handlungen abzuleiten sondern nui daran», dass hier bestimmte Ret htsgutei
vei letzt weiden Somit ist ein besonderer Paragiaph unnötig Ts genügt che bestehenden

Vorsehliften des Stialgesetzhuc he s so zu andern dass in ihnen die homosexuellen
Tatbestände mitei Iasst wei den
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